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Die Diskussion über die Zollprä ferenzen
H e in rich^ ieh r, Hamburg

Die Diskussion über Zollpräferenzen ist in den 
verflossenen drei Jahren vertieft worden. Einer

seits hat man versucht, die Folgen abzusdiätzen, die 
die Einführung von Zollpräferenzen für die Ausfuhr 
der Entwidclungsländer und damit für deren wirt- 
sdiaftlidie Entwidclung haben könnte. Jedodi erwies 
sidi diese Analyse als außerordentlidi sdiwierig, so
lange nidit bekannt war, weldier Art die zu gewäh
renden Zollpräferenzen sein würden (Höhe der Zoll
präferenz, Umfang der Ausnahmelisten etc.). So kam 
der Bericht der „Vier Weisen“ der OECD vom Juli
1966 zu dem Ergebnis, daß der Nutzen sowohl der 
bestehenden Präferenzsysteme wie neuer Präferenzen 
schwer abzuschätzen sei.

Die Wirtsdiaftswissenschaft hat sich nur wenig mit 
der Frage der Folgen eines allgemeinen Präferenz
systems auseinandergesetzt. Jedoch sdieint die An
sicht zu überwiegen, daß die Auswirkungen - von 
neuen allgemeinen Präferenzen für die Ausfuhr der 
Entwicklungsländer nidit überbewertet werden dürf
ten, da andere Hindernisse, wie z. B. die Überbewer
tung der Währung und ein hoher Grad des Protek
tionismus, die Exportströme wesentlich stärker hem
men als die von den Industrieländern erhobenen 
Zölle. So kommt Johnson zu dem Schluß, „daß Präfe
renzen nichts nützen, wenn sie nicht von einer drasti
schen Reform der Politik der Währungsüberbewertung 
und protektionistischen Importsubstitution begleitet 
werden".')

Vor allem hat man sich jedoch seit 1964 Gedanken 
darüber gemadit, in welcher Form Zollpräferenzen 
gewährt werden sollten. Zu diesem Zweck ist im Rah
men der UNCTAD im Mai 1965 ein Sonderausschuß 
eingesetzt worden; im Juli 1966 und im Juli 1967 hat 
die Arbeitsgruppe Präferenzen des Fertigwarenaus
schusses der UNCTAD jeweils zwei Wochen darüber 
diskutiert. Die OECD hat ebenfalls Ende 1965 eine 
aus Vertretern der Vereinigten Staaten, Großbritan
niens, Frankreichs und der Bundesrepublik bestehende 
Expertengruppe einberufen, die im Juli 1966 ihren 
ersten Bericht vorgelegt hat und deren endgültiger 
Bericht im Herbst 1967 der OECD unterbreitet worden 
ist.

Als Folge dieser Diskussion haben die Vereinigten 
Staaten im Frühjahr 1967 einen Frontwechsel vollzo
gen. Nachdem sie jahrelang standhaft jeder Auf
weichung der Meistbegünstigungsklausel widerstan
den haben, erklärte Präsident Johnson am 12. April
1967 auf der Konferenz von Punta del Este, daß tem
poräre Zollpräferenzen für a l l e  Entwicklungsländer

— von a l l e n  Industrieländern gewährt — ein 
möglicher Weg der Entwicklungsförderung seien. Auch 
die übrigen, den Präferenzen ursprünglich skeptisch 
gegenüberstehenden Industrieländer haben in der 
Präferenzfrage eine positivere Haltung als 1964 ange
nommen. Angesichts dieser Entwicklung scheint heute 
die Frage nach der Gewährung von Zollpräferenzen 
im grundsätzlichen entschieden, obwohl bisher nur 
wenige Industrieländer bindende Zusagen gemacht 
haben. *) Auch was die Anwendungsmodalitäten von 
Zollpräferenzen angeht, sind einige Fortschritte erzielt 
worden. So wird heute fast allgemein anerkannt, daß 
die Präferenzen nicht in selektiver Form, wie es 1964 
einige EWG-Länder, vor allem Belgien, vorgeschlagen 
hatten, sondern in genereller Form, d. h. grundsätzlich 
für alle Industrieerzeugnisse und für alle Entwick
lungsländer, eingeführt werden müßten. Ebenso be
steht heute weitgehend Klarheit darüber, daß es nicht 
möglich sein wird, sich auf ein einziges, für alle 
Industrieländer völlig gleiches System (gleiche Er
zeugnisse, gleiche Höhe der Zollpräferenzen, gleiche 
Ausnahmelisten etc.) zu einigen, sondern daß jedes 
Industrieland, gegebenenfalls unter Respektierung ge
wisser allgemeiner Grundsätze, sein individuell abge
wandeltes System von Zollpräferenzen in Kraft setzen 
wird.
Offen bleiben jedoch zahlreiche technische Detail
fragen, von denen die wichtigsten im folgenden kurz 
erläutert werden sollen.

PRÄFERENZGEBER

Im Grundsatz ist man sich darüber einig, daß mög
lichst alle entwickelten Länder, einschließlich der Län
der des Ostblocks, Präferenzen gewähren sollen. Das 
schließt nicht aus, daß einige Länder, die eine Zwi
schenstellung einnehmen zwischen Agrar- und Indu
strieland oder deren Entwicklungsstand vergleichs
weise niedrig ist, entweder einen Sonderstatus bean
spruchen oder aber sich außerstande sehen, überhaupt 
Präferenzen zu gewähren. So haben Kanada und 
Australien bereits zu verstehen gegeben, daß sie ge
ringere Zollvorteile einräumen möchten als die übri
gen Industrieländer. Auch Japan, dessen Ausfuhr
interessen durch die Einführung von Zollpräferenzen 
empfindlich geschädigt werden könnten, wird sich 
wahrscheinlich nicht in der Lage sehen, ein umfassen
des System von Zollpräferenzen einzuführen.

Was die Ostblockstaaten angeht, so haben einige von 
ihnen, insbesondere Ungarn, die Tschechoslowakei

1) H . G . J o h n s o n :  P rä fe re n z e n  —  e in  w ich tig es  In s tru m e n t
d e r  E n tw ick lu n g sfö rd eru n g . In : W IR T SC H A FT SD IEN ST, H . 7
(1966), S. 375 f.

2)Es se i d a ra n  e r in n e r t ,  d aß  A u s tra lie n  im  J a h re  1966 e in se it ig  
e in  b e g re n z te s  S y stem  s e le k tiv e r  Z o llp rä fe re n z e n  e in g e fü h r t h a t, 
n a d id em  ih m  d a fü r  e in  ,w a iv e r"  v o n  s e i te n  d e s  G A T T e r te i l t  
w o rd en  w ar.
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sowie Polen, darauf liingewiesen, daß sie grundsätz- 
lidi bereit seien, Zollpräferenzen zu gewähren und 
daß derartige Zollpräferenzen im Rahmen ihres Wirt
schaftssystems auch konkrete Auswirkungen für die 
Entwicklungsländer haben würden.

PRÄFERENZNEHMER

Es besteht Einmütigkeit darüber, daß grundsätzlich 
allen Entwicklungsländern Zollpräferenzen zu gewäh
ren seien. Da es jedodi an objektiven Kriterien für 
die Definition eines Entwidclungslandes fehlt und die 
Gruppe der Entwicklungsländer weder vom Entwick
lungsstand noch von der Wirtschaftsstruktur her in 
sich homogen ist, kann es nicht ausbleiben, daß es 
einige Grenzfälle gibt, die nur politisdi geregelt wer
den können. Zu diesen Grenzfällen gehören einmal 
gewisse europäisdie Randländer (Griedienland, Tür
kei, Spanien, Portugal und Jugoslawien), zum anderen 
gewisse Länder des kommunistisdien Herrsdiaftsbe- 
reiches (vor allem Kuba), ferner einige Länder, die 
nidit den Status eines selbständigen Staates haben 
(wie z. B. Hongkong) und sdiließlidi Israel, das sidi 
selbst zwar in die Reihe der Entwicklungsländer ein
ordnet, jedodi aufgrund seines Lebensstandards und 
seiner Wirtschaftsstruktur schwerlich als solches anzu
sehen ist. Das UNCTAD-Sekretariat hat angesichts 
dieser Schwierigkeiten in einem Beridit ®) vorgesdila- 
gen, daß diejenigen Länder, die sidi in ihren Bezie
hungen untereinander als Entwicklungsländer anse
hen, eine vorläufige Liste der begünstigten Länder 
aufstellen sollten und daß die Industrieländer ihrer
seits die Möglichkeit haben sollten, zu dieser Liste 
bestimmte Länder hinzuzufügen oder bestimmte Län
der auszusdiließen. Es läßt sidi daher heute bereits 
vorhersehen, daß die Listen der begünstigten Länder 
in einigen Punkten unterschiedlidi sein werden.

E INRÄUM UNG  V O N  SONDERVORTEILEN

Von der Einführung von Zollpräferenzen für Indu
strieerzeugnisse würden gegenwärtig nur etwa 12 
Länder, vor allem Hongkong, Mexiko, Indien, Jugo
slawien, Formosa, in erheblidiem Maße profitieren, 
da diese Länder zur Zeit 70 "/o der gesamten Haib
und Fertigwarenausfuhr der Entwicklungsländer auf 
sich vereinigen. Da es sich bei diesen Ländern zum 
großen Teil um solche handelt, die bereits ein ver
hältnismäßig hohes Pro-Kopf-Einkommen erreicht 
haben, ist verständlidi, daß man sich Gedanken dar
über madit, ob und in weldier Weise es möglidi wäre.

diejenigen Entwicklungsländer, die heute Industrie
erzeugnisse nur in sehr besdieidenem Umfange aus
führen, zu entschädigen. Mehrere Anregungen sind 
gemacht worden; insbesondere wird daran gedadit, 
Zollpräferenzen für einen längeren Zeitraum oder 
aber in stärkerem Maße (höhere Prozentsätze) zu ge
währen.

Will man ein einzuführendes System der Zollpräfe
renzen nidit zusätzlidi komplizieren (ohne daß da
durdi wesentliche Vorteile erzielt werden), dann 
sollte man möglichst auf eine untersdiiedlidie 
Behandlung der Entwicklungsländer verzichten. Die 
Industrieländer können nadi Ablauf der noch festzu
setzenden Präferenzperiode erwägen, ob die Präferen
zen nidit für eine Reihe von Entwicklungsländern ver
längert werden können, ohne daß es ihnen jedodi 
möglidi sein wird, heute bereits in dieser Hinsicht 
feste Verpflichtungen einzugehen. Zum anderen bleibt 
die Möglichkeit, einen gewissen Ausgleidi zugunsten 
der am wenigsten entwidcelten Länder im Rahmen 
der tedinischen und finanziellen Hilfe zu schaffen.

FESTLEGUNG DES ZEITRAUMES

Wenn man sich im Grundsatz darüber einig ist, daß 
Zollpräferenzen zeitlidi begrenzt sein sollen, so fehlt 
es bisher jedoch an einer konkreten Festlegung dieses 
Prinzips. Die Entwicklungsländer wünsdien, daß Prä
ferenzen solange gewährt werden, bis deren Ziele — 
Schaffung einer industriellen Basis und Verbreiterung 
der Ausfuhrstruktur —̂ erreidit sein werden. In ihrer 
Sicht bilden Zollpräferenzen zweifellos für Jahrzehnte 
einen festen Bestandteil des Systems des internatio
nalen Handels.

Die Industrieländer haben aus verständlichen Grün
den Interesse daran, die zeitliche Dauer der Präfe
renzen einzuschränken oder mindestens einen Revi
sionsmechanismus einzubauen, da sidi die Risiken 
mit zunehmender Zeitdauer schwerer abschätzen las
sen.
Wie dem auch sein mag, es wird notwendig sein, 
eine Zeitspanne festzulegen, die so ausreichend be
messen ist, daß mittel- und langfristige Anpassungs
vorgänge in den Entwicklungsländern ausgelöst wer
den können, ohne daß die Risiken für die Industrie
länder unübersehbar würden. )̂ Es scheint, als ob ein 
Zeitraum von zehn Jahren einen akzeptablen Kom
promiß zwischen den widerstreitenden Forderungen 
darstellen könnte. Es ist in der Tat kaum denkbar, 
daß sidi die Industrieländer bereit finden, über einen

8) U n sy s tè m e  d e  p ré fé re n c e  a p p liq u é  au x  e x p o r ta tio n s  d 'a r t ic le s  
m a n u fac tu ré s  e t  sem i-fin is  d e s  p a y s  e n  v o ie  d e  d é v e lo p p e m e n t 
en  d e s tin a tio n  d es  p a y s  d é v e lo p p é s . —  TD /B/C .2/A C.1/7 vom  
31. M ai 1967.

4) Es se i d a ra n  e r in n e r t ,  d aß  E n tw id c lu n g s lä n d e r ih re  A u sfu h r  
v o n  F e rtig -  u n d  H a lb fe r t ig e rz e u g n is s e n  in  d ie  In d u s tr ie lä n d e r  v o n  
1961 b is  1965 jä h r l id i  um  d u rd is d in i tt l id i  m e h r a ls  10 ®/o h a b e n  
s te ig e rn  k ö n n en .

m m
Zëntrale:lHam bùrg 11

A 4  F I L I A L E N  U N D  Z W E I G S T E L L E N  I N H A M B U R G .  C U X H A V E N  U N D  K I E L
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längeren Zeitraum hinweg bindende, d. h. gesetzlich 
verankerte, Verpflichtungen einzugehen. Das schließt 
nicht aus, daß in einer Absichtserklärung bekundet 
wird, nadi Ablauf der Präferenzperiode eine Verlän
gerung insbesondere für die Länder zu gewähren, die 
auf Grund ihrer wenig entwickelten industriellen 
Struktur nidit oder kaum von den Zollpräferenzen 
haben Nutzen ziehen können.

ZU PRAFERENZIERENDE ERZEUGNISSE

Audi über diese Frage besteht im Grundsatz Einig
keit: Präferenzen sollen für alle Fertig- und Halb
fertigwaren eingeräumt werden. E>a es jedodi keine 
verbindlidie Definition der Erzeugnisse gibt, die als 
Grundstoffe oder als Halb- und Fertigwaren anzu
sehen sind, kann nidit ausbleiben, daß in Grenz- 
fällen Meinungsversdiiedenheiten auftauchen.

Einmütigkeit herrsdit zwisdien Industrieländern und 
Entwidclungsländern auch darüber, daß bestimmte 
Erzeugnisse auf Ausnahmelisten gesetzt werden kön
nen, sofern durdi die Gewährung von Zollpräferen
zen vitale wirtsdiaftlidie Interessen der Zollpräferen
zen gewährenden Länder aufs Spiel gesetzt werden. 
Selbstverständlich fordern die Entwidclungsländer, 
daß die Zahl der ausgeschlossenen Erzeugnisse so 
gering wie möglich ist und daß der Ausschluß auf 
Grund objektiver wirtschaftlicher Kriterien erfolgt.

Abgesehen davon tauchen zwei Sonderprobleme auf, 
wenn man die Erzeugnisse festlegen will, für die Prä
ferenzen gewährt werden sollen. Da ist zunädist die 
Frage, was mit verarbeiteten Agrarerzeugnissen 
(Obst, Gemüse, Fisch, Fleischkonserven, Kakaobutter, 
Fruchtsäfte, etc.) geschehen soll. Einige Industrie
länder, vor allem Frankreich, plädieren für den völli
gen Ausschluß dieser Erzeugnisse. Sie sind der An
sicht, daß als Fertigwaren und Halbfertigwaren nur 
die in Kapitel 25 bis 99 der Zollnomenklatur von 
Brüssel aufgeführten anzusehen sind.

Es scheint schwer vertretbar, dieser Forderung zu 
folgen, wenn man nicht den Anwendungsbereich der 
Zollpräferenzen in ganz entscheidendem Maße ein
schränken will. Gegenwärtig entfallen rund 20 "/o der 
Fertig- und Halbfertigwarenausfuhr der Entwicklungs
länder auf verarbeitete Nahrungsmittel. Zum anderen 
ist auch schwer einzusehen, warum ein bestimmter 
Zweig der Industrie, die Nahrungsmittelindustrie, 
eine Sonderstellung erhalten sollte, wenn es darum 
geht, den Entwicklungsländern die Märkte stärker zu 
öffnen®).

Die zweite Frage ist die, wie die Erzeugnisse zu be
handeln sind, die gegenwärtig in Industrieländern 
mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen unterliegen, 
d, h. vor allem Erzeugnisse der Textil- und Beklei
dungsindustrie. Zu diesem Punkt werden zwei gegen
sätzliche Thesen vorgetragen. Nach der einen, die 
insbesondere von den Vereinigten Staaten und Groß-

5) S e lb s tv e rs tä n d lid i w ü rd e n  d ie  Z o llp rä fe re n z e n  fü r  v e ra rb e i te te  
N a h ru n g sm itte l n u r  a u f  d e n  V e ra rb e i tu n g s -  u n d  n id i t  au f  d en  
R o h s to ffte il g e w ä h r t w e rd en .

britannien vertreten wird, sollte man für diese Er
zeugnisse keine Zollpräferenzen gewähren, da auf 
diese Weise der Abbau der mengenmäßigen Einfuhr
beschränkungen gehemmt werden könnte. Man sollte 
vielmehr versuchen, gleichzeitig mit der Gewährung 
von Zollpräferenzen auch ein verbindliches Programm 
für den Abbau der mengenmäßigen Einfuhrbesdirän- 
kungen zu verabschieden. Nach der anderen These, 
die von Frankreich und zahlreidien Entwicklungs
ländern vertreten wird, darf das Vorhandensein von 
mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen die Gewäh
rung von Zollpräferenzen für diese Erzeugnisse nicht 
ausschließen.

ökonomisch gesehen, scheint es wenig logisch, für 
Erzeugnisse, deren Angebot durch Einfuhrbeschrän
kungen künstlich verknappt wird und deren unbe
schränkter Zugang zum Markt Störungen des Markt
gefüges hervorrufen könnte, die Zölle durch Gewäh
rung von Zollpräferenzen noch zu senken, sofern 
nicht zugleich auch das Angebot vergrößert wird, d. h. 
mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen abgebaut wer
den. Für die Entwicklungsländer ist es zweifellos 
sinnvoller, wenn sie ihr Hauptaugenmerk auf den 
Abbau der mengenmäßigen Beschränkungen richten, 
die ein stärkeres Handelshemmnis als die Zölle dar
stellen. Das gilt um so mehr, als bei Fortbestand der 
mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen die Gewäh
rung von Zollpräferenzen nicht zu einer mengen
mäßigen Ausweitung des Handels, sondern allenfalls 
zu einer Erhöhung der Gewinnmargen des Einfuhr- 
und des Ausfuhrhandels führen kann.

HOHE DER VERGÜNSTIGUNGEN

Als die Zollpräferenzen 1964 erstmals gefordert wur
den, ging es den Entwicklungsländern in erster Linie 
d^rum, im internationalen Handel gegenüber den 
exportierenden Industrieländern besser gestellt zu 
werden. Es war daher durchaus logisch, daß sie sich 
zunächst grundsätzlich mit Zollpräferenzen in Höhe 
von 50 “/o zufrieden gaben und Nullzölle nur für ge
wisse handwerkliche Erzeugnisse sowie für solche 
Positionen forderten, deren Zollsätze weniger als 10 Vo 
betrugen. Inzwischen haben die Entwicklungsländer 
ihre Forderungen hochgeschraubt. Sie verlangen nicht 
mehr Besserstellung gegenüber den exportierenden 
Industrieländern, sondern Gleichstellung mit den Er
zeugnissen der importierenden Industrieländer.

Die Industrieländer haben zu der Frage der Höhe der 
Zollpräferenzen bisher kaum Stellung genommen. Mit 
Nachdruck haben sich nur Frankreich und die Bundes
republik für Nullzölle — allerdings im Rahmen von 
Zollkontingenten — eingesetzt.

Es scheint wichtig, darauf hinzuweisen, daß die Höhe 
der Zollpräferenzen, die Zahl der Erzeugnisse, die 
auf die Ausnahmelisten zu setzen sind, und die Wirk
samkeit der vorgesehenen Schutzklauseln im Zu
sammenhang zu sehen sind. Wenn Nullzölle gewährt 
werden, werden die Industrieländer nicht umhin kön
nen, entweder eine größere Zahl von Erzeugnissen
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auf die Ausnahmeliste zu setzen oder aber mengen
mäßige Beschränkungen der zollbegünstigten Einfuhr 
vorzusehen, wie es der französische Vorschlag fordert. 
Daher ist es mehr eine Frage der politischen und admi
nistrativen Zweckmäßigkeit, ob stärker mit der Höhe 
der Zollpräferenzen operiert wird oder ob man die 
politisch und ökonomisch notwendigen Sicherheits
ventile gegen Marktstörungen auf andere Weise in 
das System der Zollpräferenzen einbaut.

Es dürfte nicht realistisch sein, ein System vorzu
sehen, bei dem alle Erzeugnisse dem gleichen Präfe
renzsatz unterliegen. Dagegen ist es vorstellbar, daß 
man für Erzeugnisse, deren bestehende Zollsätze be
reits sehr niedrig sind (z. B. bis zu 5 Vo) Nullzölle 
gewährt und für Erzeugnisse mit höheren Zollsätzen 
grundsätzlich eine Zollpräferenz von 50 “/o, eventuell 
bei einigen Produkten von 25 “/o, einräumt. *)

SCHUTZ GEGEN  MARKTSTDRUNGEN

Wie auch immer die Zollpräferenzen künftig aus
sehen mögen, es scheint, daß kein Industrieland be
reit ist, einen Blankoscheck zu unterschreiben. Man 
wird notwendigerweise gewisse Regeln vorsehen 
müssen, um eine übermäßige Einfuhr von zollbegün
stigten Erzeugnissen aus den Entwicklungsländern zu 
verhindern. Das ist allgemein anerkannt, jedoch ist 
die Form einer solchen Schutzklausel einer der um
strittensten Aspekte des Zollpräferenzsystems über
haupt.
Zwei Formeln für eine Schutzklausel sind vorge
tragen worden, die sich möglicherweise kombinieren 
lassen. Nach der einen soll den Industrieländern die 
Möglichkeit Vorbehalten bleiben, im Fall einer schwer
wiegenden Marktstörung eine Schutzklausel analog 
dem Verfahren Artikel 19 des GATT anzurufen und 
die Anwendung der Zollpräferenz für das betroffene 
Produkt vorübergehend auszusetzen. Diese Formel 
wird sowohl von den meisten Industrieländern, ins
besondere von den Vereinigten Staaten, als auch von 
den Entwicklungsländern befürwortet. Allerdings wün
schen letztere, daß ein Industrieland sein Verlangen 
nach vorübergehender Aussetzung der Zollpräferenz 
vor einem internationalen Gremium rechtfertigt.

Nach der zweiten Formel begrenzen die Industrie
länder die zollbegünstigte Einfuhr auf einen bestimm
ten, für alle Produkte gleichen Prozentsatz des in
ländischen Verbrauchs (oder der Produktion) des be
treffenden Erzeugnisses, gewähren dafür aber Null
zölle für grundsätzlich alle Erzeugnisse. Die Zoll
präferenzen würden also nach diesem System im 
Rahmen von automatischen, d. h. auf Grund einer 
mathematischen Formel festgesetzten, Zollkontingen
ten gewährt werden. Dieses System, das französi
schem Scharfsinn entspringt, wird auch von der Bun-

6) D ie  F ra g e , v o n  w e ld ie r  A u sg a n g sb a s is  d ie  Z o llp rä fe re n zen  
g e w ä h r t w e rd e n  so lle n , is t  b is h e r  n o d i g a r  n id i t  d is k u tie r t  
w o rd e n . Es so llte n  je d o d i au s  p o li t is d ie n  u n d  p r a k t is d ie n  
G rü n d e n  k a u m  Z w eife l b e s te h e n , daß  d e r  A u sg a n g sz o llsa tz  
id e n tis d i s e in  m uß m it dem  in  d e r  K en n ed y -R u n d e  a u s g e h a n d e l
te n  Z o llsa tz , s e lb s t  w en n  d ie s e r  e r s t  1972 o d e r  1973 a n g e w a n d t 
w e rd e n  w ird .

desregierung befürwortet, wohl weniger aus Über
zeugung als um in einer so eminent wichtigen politi
schen Frage die deutsch-französische Einheit zu de
monstrieren.

Nicht nur die eindeutige Ablehnung des Zollkontin
gentsystems durch die Entwicklungsländer, sondern 
auch Überlegungen ökonomischer und administrativer 
Art sprechen dagegen, daß die EWG-Länder, die in 
dieser wichtigen handelspolitischen Frage als Einheit 
handeln müssen, sich den zweifellos zunächst beste
chenden französischen Vorschlag zu eigen machen.

Zunächst erhebt sich die Frage, in weldier Höhe des 
Verbrauchs der kritische Prozentsatz, bei dem Zoll- 
kontingente eingeführt werden können, festzusetzen 
sei. Sind 3, 5 oder 10 Vo als der richtige Satz anzu
sehen? Da die Höhe des Prozentsatzes nach den 
französischen Vorstellungen für alle Erzeugnisse gleich 
sein soll, hängt von ihr der Nutzen, den die Entwick
lungsländer aus einem solchen System ziehen können, 
zugleich aber auch dessen Gefährlichkeit für bestimmte 
Industriezweige innerhalb der EWG entscheidend ab. 
Die Festsetzung dieses Satzes ist daher eine im höch
sten Maße politische Frage, und es läßt sich unschwer 
voraussehen, daß eine Einigung darüber innerhalb 
der EWG nicht leicht zu erreichen sein dürfte.

Selbst wenn man eine Einigung über den kritischen 
Prozentsatz unterstellt, bleibt die Frage offen, auf 
welcher Basis im einzelnen der Prozentsatz zu er
mitteln ist. Soll der Vergleich zwischen Einfuhr aus 
den Entwicklungsländern und Verbrauch innerhalb 
der EWG für jede einzelne Zollunterposition, für die 
ein eigener Zollsatz besteht, vorgenommen werden, 
oder soll man mehrere Zollunterpositionen zu Grup
pen zusammenfassen? Abgesehen davon, daß die un
zureichende Industriestatistik innerhalb der EWG auf 
absehbare Zeit kaum erlauben wird, den Vergleich 
für einige tausend Zollunterpositionen anzustellen, 
sprechen häufig auch ökonomische Argumente dafür, 
den Vergleich nicht auf der Basis der ZoUunterposi- 
tionen vorzunehmen. Beispielsweise würde die Einfuhr 
von geknüpften Wollteppichen aus dem Iran, aus 
Indien und Afghanistan nach dem französischen Sy
stem nicht begünstigt werden, wenn man berücksich
tigt, daß die Zollunterposition keinem inländischen 
Produkt entspricht, da das Konkurrenzprodukt ge
webte Teppiche sind. Es ist offenbar, daß die in
ländischen Teppichproduzenten in diesem Fall Inter
esse daran hätten, den Vergleich zwischen Einfuhr und 
Verbrauch auf die Zollunterposition zu beschränken, 
ein Verfahren, das von den Entwicklungsländern zu 
Recht kritisiert werden würde. Ähnliche Beispiele wie 
bei Teppichen lassen sich auch bei anderen Erzeug
nissen (z. B. Ananaskonserven, Pampelmusensaft) 
finden. Angesichts der wirtschaftlichen Interessen, die 
auf dem Spiel stehen, läßt sich daher vorhersehen, 
daß es zu endlosen Debatten über die Frage der Ver
gleichsbasis kommen wird. Das gilt um so mehr, als 
man aus statistischen Gründen einfach gezwungen 
sein wird, bestimmte Umgruppierungen vorzunehmen.
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Aus diesen verschiedenen Gründen wäre die EWG 
sidierlidi gut beraten, wenn sie, wie es der Vorsdilag 
der Kommission vom November 1966 vorsieht, ein 
Sidierheitsventil in ihr Präferenzsystem einbaute, das 
nidit auf Zollkontingenten, sondern auf dem Anrufen 
der Sdiutzklausel, durdi die die Zollpräferenz für ein 
oder mehrere Erzeugnisse vorübergehend suspendiert 
werden kann, beruht. Dafür spredien nidit nur poli
tisdie und verwaltungstedinisdie Gründe, sondern 
audi die Tatsadie, daß es bei der Mehrzahl der Zoll
positionen in den nädisten zehn Jahren unnötig sein 
wird, irgendeine mengenmäßige Besdiränkung vorzu
nehmen, da die Entwidclungsländer kaum als ernst
hafte Anbieter auftreten werden.

NO TW END IG E SCHRITTE DER INDUSTRIELÄNDER

Die zweite Welthandelskonferenz tritt im Februar 
1968 in New Delhi zusammen. Wollen die Industrie
länder vermeiden, daß sidi bei den Entwidclungs
ländern eine Stimmung der enttäusditen Hoffnungen 
breit madit, erscheint es wichtig, daß sie sich zu eini
gen konstruktiven Maßnahmen aufraffen. Im Bereich 
der Grundstoffe dürfte kaum wesentliches auszu
richten sein. Allenfalls könnte es gelingen, bis zum 
kommenden Frühjahr die Grundsätze eines Waren
abkommens für Kakao unter Dach und Fach zu brin
gen. Aber das wird nichts Entscheidendes an der 
mangelhaften Stabilität der Rohstoffmärkte und an 
der teilweise wenig befriedigenden Erlössituation in 
diesem Bereich ändern. Auf dem Sektor der Fertig- 
und Halbfertigwaren können die Industrieländer 
sicherlich auf den positiven Ausgang der Kennedy- 
Runde verweisen; aber den Entwicklungsländern hat 
die Kennedy-Runde keine sehr wesentlichen Resultate 
gebracht. Daher sollten die Industrieländer — und in 
jedem Fall die EWG — versuchen, sich im Winter 
über die Grundsätze eines Präferenzsystems soweit 
zu einigen, daß sie in New Delhi verbindliche Zusagen 
über Beginn und Formen eines Präferenzsystems 
machen könnten.

Was die ökonomischen Auswirkungen von Zollprä
ferenzen angeht, so kann man sich der vorherrschen
den Meinung anschließen, daß diese nicht allzu hoch 
veranschlagt werden dürfen:

□  Die meisten Zollpräferenzen werden Positionen 
betreffen, die von den Entwicklungsländern heute und 
auf absehbare Zeit noch nicht hergestellt werden.

Es wäre naiv zu glauben, daß dank der Zollpräferen
zen — und seien sie auch beträchtlich — ein Strom 
von Investitionen in die Entwicklungsländer anlaufen 
würde. Dazu gibt es zu viele Faktoren, die die Zoll
vorteile mehr als aufwiegen, vor allem die mangel
hafte politische und wirtschaftliche Stabilität und das 
Fehlen einer industriellen Basis. Das schließt nicht 
aus, daß in einigen Randländern, wie z. B. in Mexiko 
und den Mittelmeerländern, einige befruchtende Wir
kungen für die Industrialisierung zu erwarten sind.

□  Die Produkte, die schon heute in großem Umfange 
in die Industrieländer exportiert werden, dürften zu 
einem erheblichen Teil auf die Ausnahmelisten ge
setzt werden oder nur in beschränkten Genuß von 
Zollpräferenzen gelangen. Aber selbst wenn das nicht 
der Fall wäre, ist nicht sicher, daß die Reaktion auf 
die Zollpräferenzen eine Vergrößerung des Angebots 
und nicht bloß eine Erhöhung der Gewinnspanne 
wäre.
□  Bleibt die Gruppe der Erzeugnisse, die selbst auf 
absehbare Zeit nur in kleinen Mengen hergestellt 
und exportiert wird. Hier können Zollpräferenzen 
ohne viele Ausnahmen gewährt werden. Aber Aus
wirkungen auf die Ausfuhr sind nur zu erwarten, so
fern die Entwicklungsländer gleichzeitig ihre Be
mühungen zur Verbesserung der Qualität und zur 
Durchdringung der Märkte verstärken.

Da auf Fertigwaren und Halbfertigwaren gegenwärtig 
nur etwa 20 “/o der gesamten Ausfuhr der Entwick
lungsländer entfallen und für eine Reihe von Pro
dukten Zollpräferenzen entweder nicht gewährt wer
den oder wegen der bestehenden Nullzölle nicht ge
währt werden können (z. B. Kupfer) ist einleuchtend, 
daß von der Gewährung von Präferenzen keinesfalls 
nachhaltige Wirkungen auf die globale Ausfuhr- und 
Devisensituation zu erwarten sind.

Wenn so der wirtschaftliche Wert der Zollpräferen
zen eher zweifelhaft scheint, sollte man daraus für 
die Gestaltung eines Systems von Zollpräferenzen 
zwei Konsequenzen ziehen; Sie sollten verwaltungs
mäßig so einfach wie möglich zu handhaben sein und 
möglichst ohne große Schwierigkeiten eine Rückkehr 
zum Prinzip der Meistbegünstigungsklausel gestalten; 
sie sollten sowohl in den Industrieländern, wo ein 
gewisser Einfuhrdruck für gewisse überkommene Indu
striestrukturen zweifellos von Nutzen sein würde, als 
auch für die Entwicklungsländer politisch annehmbar 
sein.
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